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Mit diesen Schulungsunterlagen mdchte das Team Wahlen der Landeshauptstadt Disseldorf
Ihnen ein Werkzeug an die Hand geben, um sich auf den anstehenden Abstimmungstag gut
vorbereiten zu kdnnen und ihn erfolgreich abzuschlieRen. Die Informationen gelten fur Wahl- und
Abstimmungshelfende in gleicher Weise.

Nutzen Sie auch gerne unsere
INTERAKTIVE LERNPLATTFORM
https://wahlhelfer.duesseldorf.de

Allgemeine Informationen rund um die Abstimmung finden Sie auch auf unserer Internetseite
www.duesseldorf.de/ratsbuergerentscheid.

Wir bedanken uns herzlich fiir lhr Engagement in einem Briefabstimmungsvorstand
und wiinschen lhnen viel Erfolg und gutes Gelingen!

Wir stehen lhnen wahrend des gesamten Abstimmungstags bei Fragen zur Seite.

Wichtige Telefonnummern

Hotline Personaleinsatz (auch am Abstimmungstag) 0211 89 - 93177

Schnellmeldung Abstimmungsergebnis siehe Formular ,Schnellmeldung®

Sollten Sie Unterstiitzung bendétigen, stehen die Kolleg*innen der
Briefabstimmungsbetreuung jederzeit zur Verfiigung.

Plotzliche Erkrankung
Bei einer plotzlichen Erkrankung bitte SOFORT

beim Amt fir Statistik und Wahlen melden unter: 0211 89 - 93177

Aktuelle Rechtsgrundlagen

Gemeindeordnung flur das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW), Kommunalwahlgesetz
(KWahlG), Kommunalwahlordnung (KWahlO), Verordnung uber die Durchfiihrung von
Blrgerbegehren und Blrgerentscheiden (BlrgerentscheidDVO), Satzung der Landeshauptstadt
Dusseldorf Uber die Durchfihrung von Blrgerbegehren und Blrgerentscheiden (Satzung
Blrgerbegehren-Blrgerentscheid).


https://wahlhelfer.duesseldorf.de/
http://www.duesseldorf.de/ratsbuergerentscheid
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Checkliste - Sonntag, 19. April 2026
15 Uhr

O

Eintreffen der Briefabstimmungsvorstandsmitglieder im Briefabstimmungsraum. Kontrolle der
Anwesenheit (Personal-Besetzungsliste) - bei Unterschreitung der Mindestbesetzung (5
Personen): Personal anfordern Uber die Briefabstimmungsbetreuung persoénlich vor Ort oder
unter 0211 89-93177.

Verpflichtung der anwesenden Briefabstimmungsvorstandsmitglieder und Hilfskrafte
durch die/den Briefabstimmungsvorsteher*in.

Tragt kein Mitglied des Briefabstimmungsvorstands Abstimmungswerbung?

Vordruck der Niederschrift vorhanden?

Vordruck der Schnellmeldung vorhanden?

Liste der flr ungultig erklarten Abstimmungsscheine (Negativverzeichnis) vorhanden?
Gesetzestexte vorhanden? BlrgerentscheidDVO, Kommunalwahlgesetz NRW,
Kommunalwahlordnung, Satzung der Landeshauptstadt Disseldorf Uber die Durchfiihrung von
Burgerbegehren und Birgerentscheiden vom 19.12.2025. Die Rechtsgrundlagen liegen zur
Einsicht bei den Briefwahlbetreuungen im Briefwahlzentrum.

Umschlage und sonstiges Verpackungsmaterial vorhanden?

Sonstige Buromaterialien vorhanden (Materialkarton)?

Bereiten Sie die Mitglieder des Briefabstimmungsvorstands im Laufe des Tages auf das
Auszahlen vor, zum Beispiel Niederschriften vorbereiten, Siegel beschriften.

Die leere Abstimmungsurne verschlieen und vor unrechtmafigem Einwerfen sichern.

Uberpriifung aller roten Abstimmungsbriefe auf die richtige Briefabstimmungsbezirks-Nummer
und ggf. Ubergabe der falsch zugeordneten Briefe an die Briefabstimmungsbetreuung.

Zahlung der roten Abstimmungsbriefe. Bestenfalls Abstimmungsbriefe noch nicht aus den
Behaltnissen enthehmen, da diese nach Abstimmungsschein-Nummern sortiert sind. Falsch
zugeordnete Briefe fur andere Briefabstimmungsbezirke werden nicht mitgezahit.

Die nach Abstimmungsschein-Nummern sortierten roten Abstimmungsbriefe anhand des
Negativverzeichnisses auf ungultige Abstimmungsscheine Uberprifen und zur spateren
Prifung und Beschlussfassung aussortieren.

Priifung der einzelnen Abstimmungsbriefe durch Offnen und Entnahme der
Abstimmungsscheine und des blauen Stimmzettelumschlags.
» Beanstandete Abstimmungsbriefe (komplett) zur spateren Beschlussfassung separat
sammeln.



= Giltige Abstimmungsscheine sammeln und jeden einzelnen gultigen
Stimmzettelumschlag ungeéffnet umgehend in die Abstimmungsurne werfen.

[0 Beschlussfassung Uber beanstandete Abstimmungsbriefe - einschliellich der anhand des
Negativverzeichnisses aussortierten Abstimmungsbriefe.

Ab 18 Uhr (nicht friiher, sonst rechtswidrig!)
Ermittlung des Briefabstimmungsergebnisses

O Bekanntgabe Schluss der Abstimmungshandlung durch die/den Briefabstimmungsvorsteher*in.

O Ermittlung des Briefabstimmungsergebnisses ausschlieRlich durch Mitglieder des
Briefabstimmungsvorstands.

O Ubertragung des Briefabstimmungsergebnisses vom Vorschreibeblatt in die
Niederschrift und in die Schnellmeldung.

O Telefonische Ubermittlung der Schnellmeldung (siehe Telefonnummer auf der
Schnellmeldung).

O Ausflllen der restlichen Niederschrift.

O Unterschrift aller Mitglieder des Briefabstimmungsvorstands auf der Niederschrift
(Punkt 5.6).

O Unterschrift aller Mitglieder des Briefabstimmungsvorstands auf der Personal-
Besetzungsliste (Anwesenheitsliste).
Ohne Unterschrift ist die Uberweisung des Erfrischungsgeldes nicht méglich!

0 Verpacken aller Unterlagen.

0 Rulckgabe der Kiste durch die/den Briefabstimmungsvorsteher*in (und den
Briefabstimmungsvorstand) am dafur vorgesehenen Schalter.

0 Herrichten des Abstimmungsraums in den Ursprungszustand und Mitnahme der
Abstimmungsurne/Behaltnisse zur Abgabestelle. Den blauen (Papiermall) und schwarzen
(Restmull) Mullsack im Treppenhaus, sowie die Briefkisten auf die vorgesehenen Postwagen
ablegen.

Bitte keinen Mull oder Abstimmungsmaterialien zurlcklassen. Danke!



S

Abstimmungstag: Sonntag, 19. April 2026 - Dienstbeginn: 15 Uhr

Briefabstimmungszentrum

Max-Weber- u. Walter-Eucken-Berufskolleg
SuitbertusstraBe 163-165, 40223 Diisseldorf

Anfahrt mit dem Auto:

Es stehen begrenzt kostenfreie Parkplatze auf dem Gelande von Edeka Paschmann,

Suitbertusstralle 127-129, 40223 Duisseldorf zur Verfugung. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Eine Parkgenehmigung wird nicht benoétigt.

Anfahrt mit dem OPNV:

Haltestelle Karolingerplatz:

Haltestelle Kopernikusstralle: Haltestelle Karolingerstralle
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Briefabstimmungsvorstand
Das Amt fur Statistik und Wahlen unterrichtet im Vorfeld die Mitglieder des

Briefabstimmungsvorstands tber die gesetzlichen Bestimmungen und ihre Aufgaben. Die/Der
Briefabstimmungsvorsteher*in leitet die Tatigkeit des Briefabstimmungsvorstands, der fir die
ordnungsgemalfe Durchfihrung der Briefabstimmung zu sorgen hat. Sie/Er belehrt die Mitglieder
Uber ihre Aufgaben.

o Kontrolle der Anwesenheit (Personal-Besetzungsliste) der Mitglieder des
Briefabstimmungsvorstands durch die/den Briefabstimmungsvorsteher*in.
o Das Amt fUr Statistik und Wahlen hat die Schriftflhrung und deren Stellvertretung bestellt.
Bei Ausfall bestellt diese die/der Briefabstimmungsvorsteher*in.
¢ Personelle Mindestausstattung beachten: Der Briefabstimmungsvorstand ist beschlussfahig,
wenn
o wahrend der Abstimmungshandlung mindestens 3 Mitglieder des
Briefabstimmungsvorstands anwesend sind, darunter die/der
Briefabstimmungsvorsteher*in und die Schriftfihrung oder ihre Stellvertretungen,
e bei der Ergebnisfeststellung mindestens 5 Mitglieder des
Briefabstimmungsvorstands anwesend sind, darunter die/der

Briefabstimmungsvorsteher*in und die Schriftfiihrung oder ihre Stellvertretungen.

Fehlende Beisitzer*innen kdnnen bei Bedarf angefordert werden: vor Ort bei der

Betreuungsgruppe oder beim Amt flr Statistik und Wahlen telefonisch unter 0211 89-93177.

Die/Der Briefabstimmungsvorsteher*in verpflichtet umgehend die Mitglieder des
Briefabstimmungsvorstands zur unparteiischen Wahrnehmung ihres Amtes und zur
Verschwiegenheit liber die ihnen bei ihrer amtlichen Tatigkeit bekannt gewordenen
Tatsachen, insbesondere liber alle dem Abstimmungsgeheimnis unterliegenden
Angelegenheiten. Werden zu Beginn oder wiahrend der Abstimmungshandlung Hilfskrafte

hinzugezogen, so sind auch diese zu verpflichten.

Ausstattung des Briefabstimmungsvorstands im

Briefabstimmungsraum

e Verzeichnis der fir unglltig erklarten Abstimmungsscheine (Negativverzeichnis)

e Vordrucke Niederschrift, Schnellmeldung und Vorschreibblatt

e Abdruck der relevanten Verordnung und Satzung

e Abstimmungsurne mit Schloss zum Verschluss der Urne

¢ Verpackungs- und Siegelmaterial zum Verpacken der Briefabstimmungsunterlagen

e Bulromaterialkarton



Organisation

Die Organisation der Ablaufe im Briefabstimmungsraum obliegt ausschlieRlich dem

Briefabstimmungsvorstand.

Die Briefabstimmungshandlung und die Ermittlung des Abstimmungsergebnisses sind
offentlich.

Wahrend der Abstimmungshandlung sowie der Ermittlung und Feststellung des
Abstimmungsergebnisses hat jedermann Zutritt zum Briefabstimmungsraum, soweit das
ohne Stérung des Abstimmungsgeschaftes mdglich ist.

Der Briefabstimmungsvorstand sorgt fir Ruhe und Ordnung im Briefabstimmungsraum.
Anwesende kdnnen des Briefabstimmungsraums verwiesen werden, wenn sie die
Abstimmungshandlung storen.

Wahrung des Abstimmungsgeheimnisses.

Verbot jeglicher Beeinflussung durch Wort, Ton, Schrift oder Bild sowie jede
Unterschriftensammlung. Das Verbot erstreckt sich auch auf eine politische Uberzeugung
hindeutende personliche Ausstattung von Mitgliedern des Briefabstimmungsvorstands, wie
zum Beispiel Sticker, Kugelschreiber, Aufkleber.

Veroéffentlichungen von Ergebnissen vor Ablauf der Abstimmung sind unzuldssig.

Es gibt ein Verhillungsverbot (Gesicht) fur die Mitglieder des Briefabstimmungsvorstands.
Sicherheit und Genauigkeit geht vor Schnelligkeit.

Stimmzettel haben eine abgeschnittene Ecke, damit Stimmzettelschablonen fir Blinde und
Sehbehinderte angelegt werden kdnnen.

Hinweise zum ,Umgang mit Abstimmungsbeobachter*innen” erhalten Sie in der Anlage 3

dieser Schulungsunterlagen.



Briefabstimmungshandlung

Im Laufe des Tages bereitet die/der Briefabstimmungsvorsteher*in die Mitglieder des
Briefabstimmungsvorstands auf das Auszahlen vor. Daneben kdnnen bereits die Niederschrift
durch die SchriftfiUhrung vorbereitet (siehe auch Anlage 2 ,Ausfullhilfe Fertigung der Niederschrift®),

sowie Siegel, Umschlage und Kartons beschriftet werden.

Die wichtigsten Schritte

(Hat der Briefabstimmungsvorstand mehrere Abstimmungsbezirke auszuzahlen, so sind alle
folgenden Arbeitsschritte nach Briefabstimmungsbezirken getrennt durchzufiihren

(Bearbeitung/Abstimmungsurne/Zahlung/Niederschrift)):

o Vorbereitung der Abstimmungsurne

o Aufbau der Abstimmungsurne

e Feststellung des ordnungsgemalen, leeren Zustands durch den
Briefabstimmungsvorstand und Verschluss der Urne mit dem Schloss.

e Die Abstimmungsurne darf erst wieder gedffnet werden, wenn alle
Stimmzettelumschlage der fristgerecht bis 16 Uhr eingegangenen roten
Abstimmungsbriefe in die Abstimmungsurne eingeworfen wurden und die/der
Briefabstimmungsvorsteher*in die Briefabstimmungshandlung fiir geschlossen

erklart hat.

e Zahlung der roten Abstimmungsbriefe (Niederschrift 2.3) und
Abgabe falsch vorsortierter Abstimmungsbriefe (falscher Briefabstimmungsbezirk) an die
Betreuungsgruppe. Diese Abstimmungsbriefe werden hier nicht mitgezahit.
Bei mehreren Briefabstimmungsbezirken auf die getrennte Bearbeitung, Zahlung und
Niederschrift achten.

e Feststellung Uber den Erhalt des Negativverzeichnisses (Liste der fur ungultig erklarten

Abstimmungsscheine - (Niederschrift 2.3).

¢ Auch nach 18 Uhr kénnen noch fristgerecht eingegangene Abstimmungsbriefe durch die
Betreuungsgruppe verteilt werden. Alle nachtraglich Gberbrachten Abstimmungsbriefe in
der Niederschrift unter 2.5 vermerken und wie die anderen roten Abstimmungsbriefe
behandeln.
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e Priifung der roten Abstimmungsbriefe
e Offnung der roten Abstimmungsbriefe nacheinander durch ein bestimmtes
Mitglied des Briefabstimmungsvorstands. (Keine blauen Umschlage 6ffnen!)
¢ Inhalt - Abstimmungsschein und blauen Stimmzettelumschlag - entnehmen.
e Prifung des Abstimmungsscheins auf Beanstandungen
e Stimmt die Nummer des Briefabstimmungsbezirks?
e Steht die Abstimmungsschein-Nummer auf der Liste der ungtltigen
Abstimmungsscheine (Negativverzeichnis)?
» Unterschrift des/der Abstimmenden oder der Hilfsperson (bei Hilfsperson
einschliellich Adressangaben) vorhanden?
e Prifung des Stimmzettelumschlags auf Beanstandungen.
e Gibt es sonst einen Zurlckweisungsgrund fur den Abstimmungsbrief (siehe

»Zurlickweisungsgrinde®)?

Abgleich der Abstimmungsschein-

Nummer mit dem
/ Negativverzeichnis!

Landeshauptstadt Diisseldorf
Amt fiir Statistik und Wahlen il

==
7
S

_ N Dot 1
40179 Diisseldorf Dautseh Post

Abeti _ / Aufgrund technischer Vorgaben
stimmungsbrief

Abstimmungsschein-Nr. XXXX H 0 H H Y

T SictDissokint wird der B.egrlff ' Briefwahlbezirk .
Ratsbiirgerentscheid Wahlamt b benutzt, dieser ist aber synonym mit

Mecumstr. 10 .

40255 Dusseldorf dem Begrlff
,Briefabstimmungsbezirk® zu
verstehen.

Sﬁmmzettelumschlag Nur den Stimmzettel einlegen und den

Stimmzettelumschlag zukleben.

Sodann

Ratsbiirgerentscheid
am 19. April 2026

—

diesen verschlossenen Stimmzettelumschlag und
In diesen Stimmzettelumschlag 2 den .f\bstimmungsschein mit der unterschriebenen Versicherung
nur den Stimmzettel einlegen, an Eides statt zur Briefabstimmung

sodann den Stimmzettelumschlag zukleben. ) i i i
in den hellroten Abstimmungsbriefumschlag einlegen.
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Abstimmungsschein
fiir den Ratsbiirgerentscheid tiber die Bewerbung um Oly und Paralympi: Spiele der
Region Rhein/Ruhr im Jahr 2036, 2040 oder 2044 am 19. April 2026

Riicksendeadresse: l

Herr : -

Mas Masomann Aostmmungschon-{(#5s )
und Familie 9

Wohnanlage 23b

Musterstraiie 23

40200 Disseldorf

Mecumstr. 10
40255 Disseldorf

Die/der oben genannte Abstimmungsherechtigte kann durch Briefabstimmung teilnehmen.

wohnhatt in (Sirafie, Hausnummer, Fostaitzahi, Ort) Wird vom wenn eina wurde.  geberenam

01.01.2000

Disseldorf, den 8.3.2026
Der Oberblrgermeister
Im Auftrag

(Dienstsiegel)  gez. Mochmann

Achtung! Bitte nachfolgende Erklarung vollsténdig ausfiillen und unterschreiben.
Dann den Abstimmungsschein in den roten Abstimmungsbriefumschlag stecken.
Beachten Sie bitte auch das zur

Versicherung an Eides statt zur Briefabstimmung'

Ich i tiber dem Oberb ister an Eides statt, dass ich den beigefugten Stimmzettel
personlich gekennzeichnet habe -odbr - als Hilfsperson? gemal dem erklarten Willen
der/des Abstimmenden gekennzeichnet habe

Datum
X
Unterschrift der Hilfsperson
(Vor- und Familienname)

X
Weitere Ang: der Hilfsf
gr_und Familienname

Datum
X

Unterschrift der/des Abstimmenden
(Vor- und Familienname)

X Strafte, Hausnl
Postleitzahl, Wohnort
1 aut die iner falsch g an Eides statt wird hir
die des Lesens ge sind, de
orednungsgemat 7u verpacken, konnen sich gemas § 16 Abs. 3 der Sarung der | amp«.hauymmm Boseevirt e o D urdl
19, Dezember 2029 der Hille einer anderen Persen Dies det won derfem selbsl
getroffenen und geaunerten Entscheidung beschrankt. Unzulsss: L welk A
weier Enlecheidung derides Absimmenden erselel oder vl:rindl:rl oder wenn gin \Mml:sscrvkanﬂ\kt der Hillsperson bestehl. Die H\Vévwwn muzs das 16. Lebensiahr vollercet haben.
Sie hat die Eide: AuBerdem st die Hi der P , die sie bei der Hl\'a)e\illlra
einer anderen Persan erlangt hat. Auf dle Strafoarkeit 2iner im Rahmen zulassiger . ler der/des ohne eine
aeduberis dertdes den ird hingemesen

12

Handelt es sich um die

richtige Abstimmung?

Steht die
Abstimmungsschein-
Nummer im
Negativverzeichnis? Wenn
ja, ist der
Abstimmungsschein - und
damit der komplette
Abstimmungsbrief -
zurtckzuweisen!

Stimmt der
Briefabstimmungsbezirk?

Unterschrift des/der
Abstimmenden

oder der Hilfsperson
vorhanden?




Zuruckweisungsgriinde, § 17 Absatz 2 Satzung Burgerbegehren-
Blrgerentscheid

Die folgenden Zuriickweisungsgriinde sind abschlieflend:

1.

AR

Der Abstimmungsbrief ist nicht rechtzeitig eingegangen.

V Hinweis: Alle Abstimmungsbriefe, die durch die Briefabstimmungsbetreuung verteilt
werden, sind fristgerecht eingegangen - auch wenn lhnen Briefe nach 16 Uhr Uberbracht
werden. Andernfalls werden Sie explizit darauf hingewiesen.

Im Abstimmungsbriefumschlag befindet sich kein oder kein gultiger Abstimmungsschein.

Im Abstimmungsbriefumschlag befindet sich kein Stimmzettelumschlag.

Weder der Abstimmungsbriefumschlag noch der Stimmzettelumschlag ist verschlossen.

Der Abstimmungsbriefumschlag enthalt zwar mehrere Stimmzettelumschlage, es sind aber

nicht gleich viele giiltige und mit der vorgeschriebenen Versicherung an Eides statt

versehene Abstimmungsscheine enthalten.

Der/Die Abstimmende oder die Person ihres/seines Vertrauens (Hilfsperson) hat die

vorgeschriebene Versicherung an Eides statt auf dem Abstimmungsschein nicht

unterschrieben.

Es ist kein amtlicher Stimmzettelumschlag benutzt worden.

Es ist ein Stimmzettelumschlag benutzt worden, der offensichtlich in einer das

Abstimmungsgeheimnis gefahrdenden Weise von den ubrigen abweicht.

Der zwischenzeitliche Tod einer/eines Abstimmenden hat keinen Einfluss auf die Gultigkeit der

Stimme.
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Priifergebnis

» Keine Beanstandungen = Giiltige Stimmabgabe:

Gultigen Abstimmungsschein sammeln und ungeoffneten blauen Stimmzettelumschlag

direkt in die verschlossene Abstimmungsurne werfen.

» Bedenken gegen die Giiltigkeit eines Abstimmungsscheins oder eines Abstimmungsbriefs:

Der komplette rote Abstimmungsbrief mit Abstimmungsschein und blauem
Stimmzettelumschlag wird von der/dem Abstimmungsvorsteher*in zur spateren

Beschlussfassung durch den gesamten Briefabstimmungsvorstand ausgesondert.

Beschlussfassung nach Offnung aller roten Abstimmungsbriefe (Niederschrift 2.6)

» Zurlickweisung nach Beschluss
BeschlieRt der Briefabstimmungsvorstand die Zurlickweisung, wird der Abstimmungsbrief
mit Inhalt wieder verschlossen, fortlaufend nummeriert, mit dem Zuriickweisungsgrund
versehen und spater als Anlage der Niederschrift - verpackt in dem entsprechenden
Umschlag (Nr. 1c) - separat beigefiigt. In der Niederschrift muss die Anzahl der
zuriickgewiesenen Abstimmungsbriefe nach Zuriickweisungsgrund

aufgeschliisselt werden.

Die Einsender*innen zuriickgewiesener Abstimmungsbriefe sind keine
Abstimmenden. lhre Stimmen gelten als nicht abgegeben und werden damit auch

nicht als ungiiltige Stimmen gezahlt.

» Zulassung nach Beschluss
Der verschlossene blaue Stimmzettelumschlag wird zur anschlieBenden Auszahlung in
die Abstimmungsurne gelegt (= Glltige Stimmabgabe). Die nach Beschluss zugelassenen
Abstimmungsbriefe mit den Abstimmungsscheinen missen nummeriert und entsprechend
gekennzeichnet, getrennt aufbewahrt und spater als Anlage der Niederschrift - verpackt in

dem entsprechenden Umschlag (Nr. 1b) - separat beigefligt werden.

Wenn alle bis 16 Uhr beim Amt fiir Statistik und Wahlen eingegangenen roten
Abstimmungsbriefe gedffnet und die blauen Stimmzettelumschlage in die
Abstimmungsurne gelegt wurden, erklart die/der Briefabstimmungsvorsteher*in die

Briefabstimmungshandlung fiir geschlossen.
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Alle unbedenklichen leeren roten Abstimmungsbriefumschlage sollten im Anschluss zur spateren

Vernichtung separiert bzw. im blauen Mullsack gesammelt werden.

Ermittlung des Briefabstimmungsergebnisses und Eintrag in die
Niederschrift (nach 18 Uhr)

Unverziiglich nach dem Ende der Abstimmungshandlung - frithestens ab 18 Uhr - erfolgt die
Auszdhlung der Stimmen. Auch dieser Vorgang ist 6ffentlich und darf beobachtet werden. Dies
muss durch die/den Briefabstimmungsvorsteher*in sichergestellt werden. Gezahlt wird aber

ausschlief3lich durch die Mitglieder des Briefabstimmungsvorstands.

Das Briefabstimmungsergebnis wird per Schnellmeldung an die Ergebniserfassung telefonisch
Ubermittelt.

Zahlung der Abstimmenden

1. Zahlung der giiltigen Abstimmungsscheine durch die Schriftfihrung.
Die Anzahl wird unter Punkt 2.8 der Niederschrift als Zahl der Abstimmenden eingetragen.
V  Achtung: Vergessen Sie nicht die Abstimmungsscheine der nach Beschluss

zugelassenen Abstimmungsbriefe dazu zu zahlen. (Brauner Umschlag Nr. 1b.)

2. Verpacken der Abstimmungsscheine, Uber die kein Beschluss gefasst wurde, in den
braunen Umschlag (Nr. 4). Schliel3en Sie diesen Umschlag noch nicht, falls Sie spater die
Anzahl der Abstimmungsscheine tUberprifen und noch einmal zahlen mussen. (Die
Ruickgabe dieser Unterlagen an das Amt fur Statistik und Wahlen erfolgt gemeinsam mit

den ubrigen Unterlagen am Schluss des Abstimmungstags.)

3. Offnung der Abstimmungsurne und Entleerung aller ungeéffneten Stimmzettelumschléage
auf dem Tisch. Die/Der Briefabstimmungsvorsteher*in pruft, ob die Abstimmungsurne leer
ist.

4. Zahlung der ungeodffneten Stimmzettelumschlage durch die Beisitzer*innen.

Die Anzahl wird unter Punkt 3.2 a) der Niederschrift eingetragen.
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Fall 1
Die Anzahl der Abstimmungsscheine (Punkt 2.8) ist identisch mit der Anzahl der
Stimmzettelumschlage (Punkt 3.2 a)).

» Dies ist die Zahl der Abstimmenden (Punkt 4/B2). Die spatere Zahlung der
Stimmzettel ist in diesem Fall fir die Angabe B2 ,Anzahl der Abstimmenden® nicht
relevant.

Fall 2
Die Anzahl der Abstimmungsscheine (Punkt 2.8) weicht von der Anzahl der
Stimmzettelumschlage (Punkt 3.2 a)) ab.

» Zahlen Sie bitte einmal nach.

» Bleibt eine Abweichung bestehen, ist diese in 3.2 b) der Niederschrift zu
vermerken. In diesem Fall wird die Anzahl der Abstimmenden durch die Anzahl
der Stimmzettel bestimmt.

» Besteht keine Differenz mehr, verfahren Sie nach Fall 1.

5. Offnung der blauen Stimmzettelumschlige durch die Beisitzer*innen
(Niederschrift 3.2 c)

6. Zahlung der Stimmzettel
> Bei Differenzen zur Anzahl der Abstimmungsscheine (Punkt 2.8) zahlen Sie bitte
einmal nach und notieren Sie die Anzahl der Stimmzettel unter Punkt 3.2 c.
> Bei bestehender Abweichung gilt die Zahl der Stimmzettel als die Zahl der
Abstimmenden (Punkt 4/B2)!

V  Hinweis: Leere Stimmzettelumschlage, Stimmzettelumschlage mit mehreren
Stimmzetteln und Stimmzettelumschlage, die Anlass zu Bedenken geben, werden
ausgesondert und separat gesammelt. Uber diese muss spéter ein Beschluss (iber die
Gultigkeit gefasst werden (Stapel C).

» Zahlen Sie einen leer abgegebenen Stimmzettelumschlag als fiktiven Stimmzettel.
Entsprechendes gilt fur Stimmzettelumschlage, die Anlass zu Bedenken geben.

» Mehrere Stimmzettel in einem Stimmzettelumschlag werden als ein Stimmzettel
gewertet und gezahlt. (Bitte belassen Sie diese Stimmzettel bis zur

Beschlussfassung in dem Umschlag.)

So wird ausgeschlossen, dass es spater mehr Stimmen als Abstimmende gibt.
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Auszug aus der Niederschrift mit Beispiel:

27

28

29

3
31

3.2

Besondere Vorfille wahrend der Abstimmungshandiung waren nicht zu verzeichnen.
Als wichtige Vorfalle sind zu nennen:

Angabe nur im Falle eines Vorfalls

Machdem alle Abstimmungsbriefe geprift worden waren, wurden die eingenommenen gilltigen Abstm-
mungescheine gezdhlt. Die Zahlung ergab: 1 2 0 Absfimmungsscheine = Briefabstimmende.

Es= wurden - verpackt und versiegelt und mit dem Mamen der Landeshauptstadt Dusseldorf sowie einer

Inhaltsangabe versehen - der Niederschrift beigefigt:

- die giliigen Abstimmungsscheine,

- die Abstimmungsbriefumschidge und Abstimmungsscheine der nach besonderer Beschlussfas-
sung zugelassenen Abstimmungsbrefe (2.6 b) und

- die zurickgewiesenzn Abstimmungsbriefe (2.6 a).

Die Pakete wurden - nach Ermitiung und Feststellung des Abstimmungsergebnisses, 5. Mummer 6.2
- der/demn Beauftragten des Oberblrgermeisters dbergeben. Die lesren Abstimmungsbriefumschlage
wurden vemichtst.

Auf Anordnung des Oberbiirgermeisters hat der Briefabstimmungsvorstand das Ergebnis der Briefab-
stimmung zu ermitteln.

Ermittlung und Feststellung des Briefabstimmungsergebnisses

Sodann, jedoch nicht vor 18 Uhr, erklarte diefder Briefabstimmungsvorstehertin die Briefabstimmungs-
handlung fir geschlossen.

aj Danach wurde die Stimmume gedfinet. Die Stimmezetielumschlage wurden entnomman wnd
gezahlt.
Die Zahlung ergab L 2 U Stimmzettelumschisge [= Briefabstimmende = [B2] - Im Fall
der Ubereinstimmung der Zahlung zu 3.2 b))

b) Zahl der Brefabstimmenden gemaf Nummer 28 der Briefabstimmungsniederschiift
1 20 Personen.

H‘ Die Zahl zu b} stimmite mit der Zahl der Simmzettelumschidge (Briefabstimmende) zu
a) lberein.

[0~ Die Zahl zu b) war um groerfkleiner © als die Zahl der Stimmzettelum-
schlége (Briefabstimmende) zu a). Die Verschiedenheit blieb auch nach wiederholier
Zahlung bestehen.

c) Die StimmzettelumschlZge wurden gedifnet, die Simmzettel entnommen und gezahlt.

DieFahlungergab 1 2 0 Stimmgzetiel [= Briefabstimmends = [B2] - Im Fall der Micht-
Ubereinstimmung der Zahlung nach Nummer 3.2 a) + bj]

Leere Stimmzettelumschidge, Stimmzettelumschiige mit mehreren Stimmzetteln und Stimm-
Zettelumschidge, die Anlass zu Bedenken gaben, wurden ausgesondert, mit einem Vermerk
Uber den Grund versehen und einerfeinem von derfdem Abstimmungavorstehertin bestimmiten
Beisitzertin zur Verwahrung Gbergeben; diesaelr fligie sie spiter dem Stapel unter 3.3.1 ¢) hinzu.

Seite 3 17.03.2026 1317
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Zahlung der Stimmen

Die Zahlung der Stimmen zur Ermittlung des Abstimmungsergebnisses erfolgt jeweils in
. Das Ergebnis wird durch die Schriftfihrung erst im Vorschreibblatt und dann in der
Niederschrift unter Punkt 4 sowie in der Schnellmeldung erfasst.

Schritt 1:

Sortierung der Stimmzettel durch die Beisitzer*innen unter Aufsicht des/der

Briefabstimmungsvorstehenden in die Stapel A bis C, wobei der Stapel A direkt in Unterstapel
entsprechend dem Abstimmungsvorschlag sortiert werden kann.
Bis zur anschlief’enden Prifung der Stapel durch die/den Briefabstimmungsvorsteher*in und/oder
die Stellvertretung behalten sie diese unter Aufsicht. Der jeweilige Abstimmungsvorschlag bzw.
die Ungiiltigkeit bzw. die Entscheidung werden stets laut von der Leitung angesagt.

Stapel A Stapel B Stapel C
Zwischensumme I (ZS 1) Zwischensumme I (ZS I) Zwischensumme II (ZS II)
Zweifelsfrei giiltige Zweifelsfrei ungiiltige ~Kuriositaten™
Stimmen Stimmen =
- = Stimmzettel und
. . Stimmzettelumschlage, die Anlass
nach Abstlmml_,lngsvorschlag ungek_ennzelchnete 2u Bedenken geben
sortiert Stimmzettel +
Stimmzettelumschldge mit
mehreren Stimmzetteln
+
__Leere Stimmzettelumschlage
Beisitzer*innen bilden Uber jeden einzelnen Stimmzettel/-
jeweils einen Unterstapel __umschlag muss der
Absti hi Briefabstimmungsvorstand am
pro S |mr_nungsvorsc ag Schluss entscheiden und
und halten diese unter Beschluss fassen.
Aufsicht.
Stimmzettel ‘ . dStﬁim‘!‘_nzettelh Y ‘ Stimmzettel ‘
PO oy vt MU o Landeshaupistas Dusseiort 1 19, A 2025 LS o A
Sind Sie dafir. dass die Papageien eine , Schimpfwort-ioie Zone' Uherwachen 8ind Sie dm:rn::is :Z:ZP*:‘I;*:"‘E';E';ﬁ[:’iﬂh‘m:;"f:i";lﬁ;g Z:"“; ‘";E""“"E" ind Sie dafur, dess dic PapagEien ¢ine . SCTRMOTEHTele Zone" Ubernachen
uNwE‘Imz Antwort Enk,‘;uze: ;msh:t m:a Sﬁm;au"g:mu Mur eine Antwort ankreuzen. sonst ist Ire Simme unguitig. Hur ging Ar\lwmankratze‘f‘\‘mnst-al Inve Stimme ungltig
JA O NEIN ¥ JA ()| NEIN O JA®  NEIN X
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Stapel A

enthalt zweifelsfrei gliltige Stimmzettel fir einen Abstimmungsvorschlag (ja oder nein). Es wird
jeweils ein Unterstapel pro Abstimmungsvorschlag gebildet.

N

Stimmzettel
fiir den Ratsbiirgerentscheid
der Landeshauptstadt Dusseldorf am 19. April 2026

Sind Sie dafiir, dass die Papageien eine ,,Schimpfwort-freie Zone* liberwachen
und bei VerstiRen hoflich ,,Bitte freundlich bleiben!” rufen?

Nur eine Antwort ankreuzen, sonst ist Ihre Stimme ungiiltig.

JA X) NEIN ()

Es handelt sich um ein Muster des Stimmzettels.

Stapel B

enthalt ausschlieBlich leere Stimmzettel (ohne Kennzeichnung).
Die Stimme ist damit zweifelsfrei ungiiltig.

Stimmzettel
fir den Ratsbiirgerentscheid
der Landeshauptstadt Dusseldorf am 19, April 2026

Sind Sie dafiir, dass die Papageien eine ,,Schimpfwort-freie Zone“ liberwachen
und bei Verstéfen héflich ,,Bitte freundlich bleiben!“ rufen?

Nur eine Antwort ankreuzen, sonst ist Ihre Stimme ungiltig.

JA O NEIN ()
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Stapel C

enthalt Stimmzettel, die Anlass zu Bedenken geben (,,Kuriositaten®).

Dabei handelt es sich um Stimmzettel, die nicht eindeutig einem anderen Stapel zugeordnet
werden kénnen. Geben bei der Prifung der Stapel A und B Stimmzettel Anlass zu Bedenken oder
sind falsch zugeordnet worden, werden sie laufend dem Stapel C zugefugt.

Dieser Stapel wird ausgesondert und von einer/einem dazu bestimmten Beisitzer*in verwahrt.

Flgen Sie dem Stapel C auch Stimmzettelumschlage bei, die Anlass zu Bedenken geben, leer
sind oder mehrere Stimmzettel enthalten.

V Bitte beachten Sie, dass Sie diese Umschlage bei der Abstimmung beriicksichtigen.

Erst am Schluss der Auszahlung der Abstimmung entscheidet der gesamte
Briefabstimmungsvorstand Uber die Giltigkeit jedes einzelnen
Stimmzettels/Stimmzettelumschlags des Stapels C.

Stimmzettel Stimmzettel
fiir den Ratshiirgerentscheid fur den Ratsbiirgerentscheid
der Landeshauptstadt Dusseldorf am 19. April 2026 der Landeshauptstadt Disseldorf am 19. April 2026
Sind Sie dafiir, dass die Papageien eine ,,Schimpfwort-freie Zone*“ liberwachen Sind Sle dafir, dass die Papagelen eine p t-frele Zone* Uiberwachen
\ und bei VerstSRen hoflich , Bitte freundlich bleiben!* rufen? und bei VerstéRen héflich , Bitte freundlich bleiben!” rufen?
Nur eine Antwaort ankreuzen, sonst ist Ihre Stimme ungiiltig. Nur eine Antwort ankreuzen, sonst ist [hre Stimme ungliltig.
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Schritt 2:

Auszdhlung der Unterstapel A: Zweifelsfrei gliltige Stimmen - nach Abstimmungsvorschlag

sortiert
(Eintrag in Zwischensumme | (ZS 1))

1. Zahlung der Stimmzettel jedes Unterstapels durch zwei Beisitzer*innen unter

gegenseitiger Kontrolle.

2. Eintrag der ausgezahlten Stimmen der Unterstapel A in die Spalte ZS | (Zwischensumme )
bei dem jeweiligen Abstimmungsvorschlag (Zeilen D1 bis D2) auf dem Vorschreibblatt.

3. Summe der gultigen Stimmen in Zeile D (letzte Zeile) bilden.

[ ‘ und 3.3.5)

C Ungiltige Stimmen (Mummer 3.3.1 b Zs11

Zs?

Insgesamt

=
=
=

D Yon den giiltigen Stimmen entfielen auf:
P———
Mummer | Simme Kennbuch- Z513 || Insgesamt
stabe
1. Ja 01 -
/7 b
2L MNein D2 —
3 6
D Giltige Stimmen insgesamt:

4. Verpacken der Unterstapel in die groRen braunen Umschlage mit der Ziffer 2a (ja), 2b
(nein). Die verwendeten Umschlage bitte um die fehlenden Angaben ergéanzen (z.B.
jeweiliger Abstimmungsvorschlag).

Bitte mit dem VerschlieRen und Versiegeln bis zur Freigabe der Schnellmeldung
warten, da es bei Differenzen zu einer Nachziahlung kommen kann.
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Schritt 3:
Auszdhlung des Stapels B (leere/ungekennzeichnete Stimmzettel): Ungiiltige Stimmen

(Eintrag in Zwischensumme | (ZS 1))

1. Zahlung der Stimmzettel durch zwei Beisitzer*innen unter gegenseitiger Kontrolle.

2. Eintrag der gezahlten Gesamtzahl des Stapels B in die Spalte ZS | (Zwischensumme [)
Zeile C als ,Ungultige Stimmen*“ auf dem Vorschreibblatt.

Ungiiltige Stimmen (Nummer3.3.1b Insgesamt

und 3.3.5)

D on den giiltigen Stimmen entfielen auf:
Nummer | Stimme Kennbuch- Z513 Z5 1l Insgesamt
stabe
1. Ja D1 7 5
= MNein D2 3 6
D Gilltige Stimmen insgesamt: 11 1

3. Verpacken des Stapels B in den grof3en braunen Umschlag mit der Ziffer 3.

Bitte mit dem VerschlieBen und Versiegeln bis zur Freigabe der Schnellmeldungen
warten, da es bei Differenzen zu einer Nachzdhlung kommen kann.

Schritt 4:

Priifung und Zahlung des Stapels C (,Kuriositaten®): Zweifelhafte Stimmzettel,

die Anlass zu Bedenken geben, blaue Stimmzettelumschlage, die leer sind, mehrere Stimmzettel
enthalten und Anlass zu Bedenken geben.

(Eintrag in Zwischensumme Il (ZS 1))

1. Uber jeden einzelnen Stimmzettel/Stimmzettelumschlag wird nun abgestimmit.
Der gesamte Briefabstimmungsvorstand (alle Mitglieder) entscheidet nach dem
Mehrheitsprinzip.

Bei Stimmengleichheit ist die Stimme der/des Abstimmungsvorstehenden
ausschlaggebend. Sie/Er gibt die Entscheidung eindeutig mindlich bekannt.

Hier die drei wichtigsten Regeln fur die Gultigkeit (weitere Beispiele finden Sie in der
Anlage 2):
e Es muss erkennbar sein, ob und wofiir die/der Abstimmende stimmen wollte.
Gegenbeispiel: Mehrere Kreuze.
e Der Stimmzettel muss vollstindig und ein Original sein.
e Das Abstimmungsgeheimnis darf nicht verletzt sein.
Gegenbeispiel: Unterschrift auf dem Stimmzettel.

2. Die/Der Briefabstimmungsvorsteher*in gibt die Entscheidung tber die Giltigkeit (mit
Angabe fir welchen Abstimmungsvorschlag) oder Ungultigkeit jeweils mindlich bekannt
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und vermerkt die Entscheidung entsprechend auf der Riickseite des Stimmzettels.

Alle ,kuriosen® Stimmzettel sind von ihr/inm fortlaufend zu nummerieren. Die Anzahl
,von/bis® ist in Punkt 3.35 der Niederschrift zu notieren.

Beispiel fur Beschlussfalle

C s
Stimmzettel
fiir den Ratshiirgerentscheid \
der Landeshauptstadt Disseldorf am 19. April 2026

Stimme it aqa/t/'a
Sind Sie dafiir, dass die Papageien eine ,,Schimpfwort-freie Zone*® liberwachen MM‘”M/M”/Z& ”,b‘t
und bei Verstéfen héflich ,,Bitte freundlich bleiben!” rufen?
Nur eine Anbwort ankreuzen, sonst ist |hre Stimme ung(ltig. [
erbernbar).

JA ()| NEIN O

Eintrag der vergebenen
laufenden Nummern

335 Anschliefend entschied der Abstimmungsvorstand Gber die Glltigkeit der Stimmen des zu 3.3.1 )
gebildeten Stapels mit ausgesonderten Stimmzetteln und Stimmzettelumschidgen.® Die/Der Briefab-
stimmungsvarstehertin gab den Beschluss mindlich bekannt und sagte bei den glltigen Stimmen an,
ob sie fir "JA" oder "NEIN® abgegeben wurden. Sie/Er vermerkts auf der Rickseite jedes Stimmzett
und ggf. des Stimmzetielumschlags die Entscheidung des Abstimmungsvorstandes und versah Tiese
Stimmzettel/Stimmzettelumschlége mit fortlaufenden Mummem von 1 bis &

Die durch Beschluss fir gultig und wngdltig erklarten Stimmezettel wurden - ggf. gemeinsam mit dem
Stimmzettelumschlag - verpackt und versiegelt der Briefabstimmungsniederschrift beigefiigh

Eintrag der ausgezahlten Stimmen des Stapels C in die Spalte ZS Il (Zwischensumme II)
auf dem Vorschreibblatt (mit Hilfe einer ,Strichliste®):

Gultige Stimmen: Zeilen D1 bis D2 entsprechend dem Abstimmungsvorschlag
Ungiiltige Stimmen: Zeile C

C Ungiiltige Stimmen (Nummer 3.3.1 b Zs1 | sz Insgesamt
[ ‘ und 3.3.5)
3
D Von den giiltigen Stimmen entfielen auf:
Nummer | Stimme Kennbuch- | ZS13
stabe

1. Ja D1 -
AL Mein 02 ]

3
D Gilltige Stimmen insgesamt 11
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5. Danach werden die kuriosen Stimmzettel und Stimmzettelumschlage in den grof3en

braunen Umschlag Ziffer 1a verpackt. Vermischen Sie den Stapel C - unabhangig davon,

ob die Entscheidung gliltig oder ungultig war - nicht mit den anderen Stapeln. Der Stapel
C bildet einen geschlossenen Stapel fiir sich. Dieser Umschlag darf spater nicht in einen
Karton oder die Kiste verpackt werden, sondern muss separat als Anlage der Niederschrift

beigefiigt werden.

Schritt 5:

Gesamtergebnis bilden

1. Wenn alle Ergebnisse der Zahlungen in das Vorschreibblatt eingetragen sind, konnen die
Summen in den Spalten ,Insgesamt” gebildet werden. Addieren Sie hierbei nicht die

gulltigen und ungtiltigen Stimmen miteinander!

B2 Briefabstimmende (Mummer 3.2 a oder 3.2 ¢)

1 2 0«

Ergebnis der Abstimmung

Die Summe von C + D (siehe unten) muss mit B2 dbereinstimmen.

Die Zwischensummen Z5 | und Z5 Il dienen nur der Ubersichtlichkeit und Hilfestellung bei der Berechnung und sind nur
in diesem Vorschreibblatt zu verwenden. In die Niederschrift bitte nur die Gesamtsummen eintragen.

[ | und 3.3.5)

C Ungiltige Stimmen (Mummer 3.3.1 b Z511

Zs*

[ Insgesamt

] Yon den giiltigen Stimmen entfielen auf:
Nummer | Stimme Kennbuch- | ZS13
stabe

1. Ja D1 -
/5

2. Mein D2 . ~
3 6

D Gilltige Stimmen insgesamt: 11

2. Die unter ,Insgesamt” gebildeten Summen werden nun in die Niederschrift Punkt 4

Ubertragen.

Es werden keine Zwischensummen (ZS | oder ZS Il) eingetragen.
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Abstimmungsergebnis

Landeshauptstadt Disseldorf
0191 Briefabstimmungsbezirk

Briefabstimmende B2 120 4‘}.
Ergebnis der Abstimmung im Abstimmungsbezirk

Ungiiltige Stimmen (Nr. 3.3.1bund 3.3.5) C B [

Giltige Stimmen D -8 1 1 4
Von den giltigen Stimmen entfielen auf:

Lfd. Nr. Stimme Kennbuch- | Stimmenzahl

stabe
1 Ja D1 7 7
2 Nein D2 3 7
Summe D 114 -—

. Uberpriifung der Eintrage durch zwei von der/dem Briefabstimmungsvorsteher*in

bestimmte Beisitzer*innen.

. Die/Der Briefabstimmungsvorsteher*in gibt das Ergebnis fiir die Abstimmungsvorschlage

laut bekannt.

. Beantragt ein Mitglied des Briefabstimmungsvorstandes vor der Unterzeichnung der
Niederschrift eine erneute Auszahlung der Stimmen, so ist diese zu wiederholen. Die

Grinde sind in der Niederschrift unter Punkt 5.2 zu vermerken.

. Die/Der Briefabstimmungsvorsteher*in gibt das Ergebnis mindlich bekannt.

25

L'J



Schnellmeldung - Ubermittlung des vorlaufigen
Abstimmungsergebnisses

Im direkten Anschluss ist das Abstimmungsergebnis in die Schnellmeldung zu Gbertragen. Achten
Sie beim Ubertrag darauf, nicht in den Zeilen zu verrutschen und kontrollieren Sie diesen
sorgfaltig.

Die/Der Briefabstimmungsvorsteher*in muss die Schnellmeldung dann unverziiglich dem
Aufnahmebereich telefonisch libermitteln. Hierzu ist ausschlieBlich die auf der
Schnellmeldung angegebene Telefonnummer anzurufen. Andere Ubertragungswege sind nicht
erlaubt.

Bei der Sicherung des Ubertragungsweges wurden die Empfehlungen des Bundesamtes fiir
Sicherheit in der Informationstechnik bertcksichtigt.

Eine Weitergabe des Abstimmungsergebnisses an Dritte ist nicht erlaubt!

Bei Telefonanschllssen, die zum stadtischen Netz gehdren, wird die Rufnummer ohne 89 ...
angewahilt.
Bei der telefonischen Meldung Gber Mobiltelefon ist 0211 89 ... vorzuwahlen.

Bitte versuchen Sie es so lange, bis eine Verbindung zustande gekommen ist!
Mehrere Erfasser*innen nehmen lhre Ergebnisse auf. Es kann zeitweise leider dennoch
zu besetzten Leitungen kommen.

e 4-stellige Nummer des Stimmbezirks und Passwort (steht auf der Schnellmeldung)
angeben.
Bitte stellen Sie sicher, dass bei der Durchgabe des Passworts kein
»AuBRenstehender” im Briefabstimmungsraum das Passwort mithéren kann.

e Ergebnisse in der Reihenfolge der Zeilen mit Angabe des Abstimmungsvorschlags
durchgeben.

e Keine Stimme fir einen Abstimmungsvorschlag: Null durchgeben.

e Horer erst auflegen, nachdem die Angaben wiederholt wurden.

Bei geringen Differenzen wird das durchgegebene Ergebnis vorerst vom Aufnahmebereich
gespeichert.

Nach Aufklarung der Differenzen durch den Briefabstimmungsvorstand ist unverziiglich
noch am Abstimmungsabend das berichtigte Ergebnis durchzugeben!

Niederschrift fertigstellen

Die bislang nicht ausgeflllten Punkte der Niederschrift missen nun abschlieliend ausgefillt
werden (siehe auch Anlage 2 ,Ausflllhilfe Fertigung der Niederschrift”).

Die Niederschrift ist von allen Mitgliedern zu genehmigen und zu unterschreiben (Punkt
5.6).

Eine Verweigerung der Unterschrift muss mit Begriindung bei Punkt 5.7 vermerkt werden.
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Verpacken der Unterlagen

GroRe braune Umschlage grundsatzlich mit der Briefabstimmungsbezirks-Nr. beschriften und
falls erforderlich, Abstimmungsvorschlag (ja oder nein) angeben.

. Umschlag Ziffer 1 — muss separat abgegeben werden (nicht im Karton)
Nicht zukleben und nicht versiegeln.

Von allen unterschriebene Niederschrift

Schnellmeldung

Vorschreibblatt

Liste der ungultigen Abstimmungsscheine (Negativverzeichnis)

Anwesenheitsliste: von allen unterschrieben

o Umschlag Ziffer 1a - muss separat abgegeben werden (nicht im Karton)
Versiegeln!

e Stimmzettelstapel C — ,Kuriositaten®, riickseitig beschriftete
Stimmzettel/Stimmzettelumschlage.

o Umschlag Ziffer 1b - muss separat abgegeben werden (nicht im Karton)
Versiegeln!

e Abstimmungsscheine und dazugehérige Abstimmungsbriefumschlage, die nach
Beschluss zugelassen wurden.

o Umschlag Ziffer 1c - muss separat abgegeben werden (nicht im Karton)
Versiegeln!

o Rote Abstimmungsbriefe, die der Briefabstimmungsvorstand zurtickgewiesen hat.
(Abstimmungsbriefe missen wieder verschlossen, mit dem Zurlickweisungsgrund
versehen und fortlaufend nummeriert werden).

o Umschlag Ziffer 2a — Versiegeln

o Glltige weille Stimmzettel geordnet und gebindelt nach den ,ja“ Stimmen
Bitte notieren Sie den entsprechenden Abstimmungsvorschlag auf dem jeweiligen
Umschlag.

. Umschlag Ziffer 2b - Versiegeln

o Glltige weille Stimmzettel geordnet und gebiindelt nach den ,nein“ Stimmen
Bitte notieren Sie den entsprechenden Abstimmungsvorschlag auf dem jeweiligen
Umschlag.

o Umschlag Ziffer 3 - Versiegeln

o Stimmzettelstapel B — leer abgegebene Stimmzettel (ungekennzeichnete

Stimmzettel).
. Umschlag Ziffer 4 - Versiegeln
e Abstimmungsscheine, Uber die kein Beschluss gefasst wurde.
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Alle Umschlage - auBer Umschlag 1 - miissen verschlossen und versiegelt werden.
Alle Umschlage mit der Ziffer 1 (1, 1a, 1b, 1¢) bitte separat im Klotzbodenumschlag an der
Riickgabestelle abgeben.

Umschlage mit den Ziffern 2a, 2b, 3 und 4 kleben Sie bitte zu, versiegeln diese und verpacken
sie in einen Karton.

Kartons anschlielend bitte versiegeln und zusatzlich auf allen Seiten groB die 4-stellige
Briefabstimmungsbezirks-Nummer auftragen.

Ruckgabe der Abstimmungsunterlagen

Klotzbodenumschlag (grofRer Umschlag mit breitem Boden) beinhaltet
¢ Umschlage mit den Ziffern 1, 1a, 1b und 1c
» separat an der Rickgabestelle abgeben

o Versiegelte und beschriftete Kartons

Kiste beinhaltet
e Materialkarton
e samtliche andere Unterlagen (z.B. nicht benutzte groRe braune Umschlage)

Die/Der Briefabstimmungsvorsteher*in stellt sicher, dass alle Unterlagen unmittelbar nach dem
Verpacken an die Rickgabestelle gebracht werden.

Jeglichen Miill (getrennt nach Papier- und Restmdill) in die entsprechenden Mullsacke verstauen
und im Treppenhaus auf dem vorgesehenen Postwagen ablegen.

Abstimmungsurnen und Behaltnisse sollen an der Abgabestelle gestapelt werden.
Lassen Sie bitte keinen Mull oder Abstimmungsmaterialien zurtck.

Danke!

Ruckgabestelle

Max-Weber-u. Walter-Eucken-Berufskolleg
Suitbertusstrale 163-165, 40223 Diisseldorf
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Anlagen

Anlage 1 — Beispiele giiltiger und ungultiger Stimmen

Giltige Stimmen

Ungiltige Stimmen

Grundsatz:
Abstimmungswille eindeutig zu erkennen

Grundsatz:
Abstimmungswille nicht eindeutig erkennbar

Stimmzettelumschlag (Briefabstimmung):
o Fehler im Papier, leichte Beschadigungen

Stimmzettelumschlag (Briefabstimmung):

e nicht amtlich

e verletzt Abstimmungsgeheimnis, weil er auf
einen (engeren) Abstimmenden(kreis)
hinweist.

Stimmzettel:
e |Leicht beschadigt oder Fehler im Druck
bzw. Papier

Leicht eingerissen oder Ecke abgerissen

e Briefabstimmungsauszahlung:
Beschadigung beim
Herausnehmen/Aufschlitzen des
Umschlags

Stimmzettel:

e Nicht amtlich

e Gekennzeichnet, aber véllig
durchgestrichen oder durchgerissen

e Nur Teilstlick vorhanden

e Fir eine andere Abstimmung bestimmt

Kennzeichnung:

e Kreuz, Haken, Punkt, Doppelkreuz,
Umranden oder Ausmalen des Kreises 0.a.

¢ Kennzeichnung direkt neben dem
Kreis/dem Abstimmungsvorschlag

e Neben der Kennzeichnung ist der
Abstimmungsvorschlag wiederholt

¢ Im Kreuz steht gleiche Bezeichnung des
entsprechenden Abstimmungsvorschlags

e Abstimmungsvorschlag umrandet,
angestrichen oder angekreuzt

o Alle Kreise/Abstimmungsvorschlage bis auf
einen sind durchgestrichen — auch wenn
der (,glltige*) Kreis nicht gekennzeichnet
ist

e Abstimmungsvorschlag wurde irgendwo
auf dem Stimmzettel notiert und ein
Strich/Pfeil verbindet den entsprechenden
Kreis oder die Bezeichnung dieses
Abstimmungsvorschlags

¢ Tinte hat sich erkennbar durchgedruckt

Kennzeichnung:

¢ Keine Kennzeichnung

e Mehrere Kennzeichnungen (ohne den
Hinweis, welche Kennzeichnung gilt)

e Ein Fragezeichen

e Smileys, da mehrdeutig interpretierbar

e Kennzeichen verfassungswidriger
Organisationen (z.B. Hakenkreuz)

¢ Kreuz Uber mehrere Kreise, auch wenn die
Mitte des Kreuzes in einem Kreis liegt

o Ruckseite gekennzeichnet

Verletzung des
Abstimmungsgeheimnisses:
o Ein Papier ist beigefiuigt, welches weder
einen unzulassigen Zusatz enthalt, noch
auf einen Abstimmenden(kreis) hinweist.

Verletzung des

Abstimmungsgeheimnisses:

e Name der Abstimmenden/des
Abstimmenden steht auf dem Stimmzettel
(z.B. Unterschrift)

e Ein Papier/Gegenstand ist beigeflgt,
welches einen unzulassigen Zusatz oder
Vorbehalt enthalt oder auf einen
Abstimmenden(kreis) hinweist.
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Anlage 2 — Ausfullhilfe Fertigung der Niederschrift

Landeshauptstadt Disseldorf
0191 Briefabstimmungsbezirk

1.

Briefabstimmungsniederschrift
lber die Ermittlung und Feststellung des Abstimmungsergebnisses des Ratsbirgerentscheids
Olympia-Bewerbung Rhein/Ruhr am 19.04.2026

Diese Briefabstimmungsniederschrift ist von allen Mitgliedermn des Briefabstimmungsvorstandes zu unterschrei-
ben (siehe Nummer 5.6).

Briefabstimmungsvorstand®

Zu dem auf heute anberaumiten Ratsbirgerentscheid waren vom Briefabstimmungsvorstand erschie-
nen:?

Funktion Familienname Vomame

1. | Abstimmungsvorsteher | Muster Mara
2 stellv. Abstimmungsvor-

steherin Musterfrau Lisa
3. |Schriftfthrerin Mustermann Paul
4. |stellv. Schriftfihrern Musterkind Tim
5. |Beisitzerin Mustermensch Henri
6. | Beisitzerin Karomuster Jonathan
7. |Beisitzerin Musterteil Alina
8. |Beisitzerin Musterschiiler Violetta

An Stelle deaider nicht erschienenenfausgefallenen” Mitgliedes/Mitglieder des Briefabstimmungsvor-
standes emannte und verpflichiete die/der Briefabstimmungsvorsteherin denfdie folgende/n anwe-
sendefn herbeigerufens/n’ Abstimmungsberechtigte’n zumdzu Mitglied/erm des Brisfabstimmungsvor-
standes:

Familienname ‘Yomame Uhrzeit
1. Nur bei Bedarf
2
Als Hilfzkrifte waren zugezogen:
| Familienname ‘Vomame Uhrzeit
1. |Entfillt in der Regel
2.
2. Abstimmungshandlung
2.1 Die/Der Briefabstimmungsvorstehertin erdfinete die Abstimmungshandiung damit, dass siefer die dbri-
gen Mitglisder des Briefabstimmungsvorstandes zur unparteiischen Wahrmehmung ihres Amtes und
zur Verschwiegenheit dber die ihnen bei ihrer amtlichen Tatigkeit bekannt gewordenen Tatsachen,
insbesondere dber alle dem Abstimmungsgeheimnis unteriegenden Angelegenheiten, verpflichtete.
SiefEr belehrte sie Gber ihre Aufgaben. Die zugezogenen Hilfskrifte wurden ebenso verpflichtet und
belehrt.
Ein Abdruck des Kommunalwahlgeseizes, der Kommunalwahbordnung wred der Satzung der Landes-
hauptstadt Disseldorf dber die Durchfithrung ven Birgerbegehren und Birgerentscheiden vom
19. Dezember 2025 lag vor.
T Unzuireffendes sireichen

* Aufgrend technischer Vorgaben ward in der folgenden Tabelle der Begriff "Abstimmungsvorstehen/in™ benutzt, deser ist aber symonym
mit dem Begnff "Briefabstmmungsvorstehenin® zu werstehen.

* Bind nicht alle Beisitzer'innen erschienen, so kinnen die fehlenden durch anwesende Abstimmungsberechtigie ersetzt werden. Es
mikssen wihrend der Zulassung der Abstimmungsbriefe mindestens drei Mitglieder, ab 18 Uhr mindestens fiinff Mitglieder eanschiieliich
der Briefabstimmungsvorsteherindes Briefabstimmungsvorstehers und der Schriftfihrung arwesend sein
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22 Der Briefabstimmungsvorstand stellte fest, dass sich die Stimmume in ordnungsgemélem Zustand
befand und leer war. Sodann wurde die Stimmume verschlossen. Die/Der Briefabstimmungsvorste-
her*in nahm den Schidssel in Verwahrung.

23  Der Briefabetimmungsvorstand stellte fest, dass ihm vom Oberbirgermeister 1 2 £ Apafim
mungsbriefe Gbergeben worden sind. Der Briefabstimmungsvoratand stellte weiter fest, dass er eine
Mitteilung lber die Unglitigkeit von Abstimmungascheinen
[T  nicht erhalten hat.

E wom Amt fiir Statistik und Wahlen erhalten hat. L (Zahl) Verzeichnis/\ iemeishnisss
der fr unglltg erkldrien Abstimmungsscheine wurdefwssdan (bsrgeben_

24 Sodann offnete einfe von deridem Briefabstimmungavorstehertin bestimmie/bestimmiter Beisitzertin
die Abstimmungsbriefe, entnahm ihnen den Abstimmungsschein und den Stimmzettelumschliag wnd
ubergab beide deridem Brisfabstimmungsvorsteher*in. Machdem weder der Abstimmungsschein noch
der Stimmzettelumachlag zu beanstanden war, wurde der Stimmzettelumschlag ungedfinet in die
Stimmume gelegt. Die Abstimmungsscheins wurden gesammelt.

25  Eine/Ein Beauftragte/Beauftragter des Oberbrgermeisters Gberbrachte um 1 /- 10 Unr wei-
tere 2 Abstimmungsbriefe, die am Abstimmungstag bei der auf dem Abstimmungsbriet-
umachlag angegebenen Stelle noch bis 16 Uhr eingegangen waren.”

2.6 Es wurden
T keine Abstimmungsbriefe beanstandet.
)gt 7 {Anzahl) Abstimmungsbrisfe beanstandst
a) Davon wurden durch Beschluss zurickgewiesen

. {Anzahl) Abstimmungsbriefe, weil dem hellroten Abstimmungsbriefumschlag
- kein oder kein gultiger Abstimmungaschein beigelegen hat,

1 {Anzahl) Absfimmungsbrefe, weil dem hellroten Abstimmungsbriefumschlag
kein blaver Stimmzettelumschlag beigefiigt war,

{Anzahl) Absfimmungshrsfe, weil weder der hellrote Abstimmungshbriefun-
schlag noch der blave Stimmzettelumschlag verschlossen war,

{Anzahl) Abstimmungshrsfe, weil der hellrote Abstimmungsbriefumschlag
mehr blaue Stimmzettelumschlage als giltige Abstimmungsscheine enthalten
hat,

- {Anzahl) Abstimmungsbrefe, weil die/der Abstimmende oder die Hilfsperson
die vorgeschriebens “Versicherung an Eides stait zur Briefabstimmung auf
dem Abstimmungsschein nicht unterschrieben hat,

1 {Anzahl) Absfimmungzbriefe, weil kein amtlicher blaver Stimmzettelumschlag
benut=t worden war,

(Anzahl) Absfimmungzbriefe, weil ein blauer Stimmzettelumachlag benutzt
worden war, der offensichtlich in einer das Absiimmungsgeheiminis gefahr-
denden Weise von den Gbrigen abwich.

Zusammen: & (Anzahl) zunickgewiesene Abstimnmungsbrisfe.

Sie wurden zamt Inhalt ausgesondert, mit einem Vermerk Gber den Zurlickweisungsgrund ver-
sehen, wieder verschlossen, forlaufend nummeriert und der Briefabstimmungsniederschinft
te-m Lu- -

b) Davon wurden nach besonderer Beschlussfassung 1 {Anzahl) Abstimmungsbrisfe zuge-
lazsen und nach Abachnitt 2.4 behandelt. War Anlass der Beschiussfassung der Abatimmiungs-
schein, 20 wurde dieser der Briefabstimmungzniederschrift beigefligt.

TUnzuireffendes sireschen

"t Zutreffendes ankreuzen

* Hier st nicht die Anzahl der im Verzeichnis gelisteten Personen anougeben_

4 Sind Abstimmungsbaiefe beanstandet worden, sind die Punkte 28 a und 2 6 b auszufiillen.
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27

2.8

29

Besondere Vorfille wihrend der Abstimmungshandiung waren nicht zu verzeichnen.
Als wichtige Vorfalle sind zu nennen:

Angabe nur im Falle eines Vorfalls

MNachdem alle Abstimmungsbriefe geprift worden waren, wurden die eingenommensn gultigen Abstim-
mungsscheine gezdhlt. Die Zahlung ergab: 1 2 0 Abstimmungsscheine = Briefabstimmende.

Es= wurden - verpackt und versiegelt und mit dem Mamen der Landeshauptstadt Disseldorf sowie einer

Inhaltzangabe versehen - der Miederschrift beigefigt:

- die glltigen Abstimmungsscheine,

- die Abstimmungsbriefumschigge und Abstimmungsscheine der nach besonderer Beschlussfas-
sung zugelassenen Abstimmungsbriefe (2.6 b) und

- die zunickgewiesensn Abstimmungsbriefe (2.6 a).

Die Pakete wurden - nach Ermitiung und Feststellung des Abstimmungsergebnisses, . Mummer 6.2

- deridem Beauftragten des Oberblrgemmeisters dbergeben. Die leeren Abstimmungsbriefumschidge
wurden vemichitst.

Auf Anordnung des Oberbiirgermeisters hat der Briefabstimmungsvorstand das Ergebnis der Briefab-
stimmung zu ermitteln.

3
31

3.2

Ermittlung und Feststellung des Briefabstimmungsergebnisses

Sodann, jedoch nicht vor 18 Uhr, erklarte diefder Briefabstimmungsvorstehertin die Briefabatimmungs-
handlung fir geschlcssen.

a) Danach wurde die Stimmume gedfinet. Die Stimmzetielumschlage wurden entnommen wnd
gezdhlt.
Die Zahlungergab L 2 0 Stimmzettelumschiige [= Briefabstimmende = [B2] - Im Fall
der Ubereinstimmung der Zahlung zu 3.2 k)]

b) Zahl der Brefabstimmenden gemaf Nummer 28 der Briefabstimmungsniederschiift
1 20 Personen.

E:‘ Die Zahl zu b} stimmite mit der Zahl der Stimmzettelumschldge (Briefabstimmende) zu
a) dbersin.
[0~ Die Zahl zu b) war um grolerfkleiner © als die Zahl der Stimmzettelum-

schldge (Briefabstimmende) zu a). Die Verschiedenheit blieb auch nach wisderholter
Zahlung bestehen.

c) Die Stimmzettelumschldge wurden gedffnet, die Stimmzetiel entnommen und gezhit.

DiesZahlung ergab L 2 0 Stimmzettel [= Briefabstimmends = [B2] - Im Fall der Micht-
Ubereinstimmung der Zahlung nach Nummer 3.2 a) + b}]

Leere Stimmzettelumschidge, Stimmzettelumschlidge mit mehreren Stimmzetteln und Stimm-
zettelumschidge, die Anlass zu Bedenken gaben, wurden ausgesondert, mit einem Vermerk
uber den Grund versehen und einer'zinem von derfdem Abstimmungsvorsteher®in bestimmten
Beisitzertin zur Verwahrung Gbergeben; dieselr fligte sie spiter dem Stapel unter 3.3.1 ¢) hinzu.

"nzutreffendes sireschen
"t Zutreffendes ankreuzen
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331

332

333

334

335

336

Danach bildeten mehrere Beisitzertinnen unter Aufsicht der Abstimmungsvorstehenn/des Abstim-
mungsvorstehers aus den entfalteten Simmzetieln die folgenden Stapel und behielten sie unter Aut-
sicht.

a) Mehrere Stapel aus den Stimmzettein mit offensichtlich glltiger Stimme, getrennt nach "JA
und "MEIN®,

b) einen Stapel aus den ungekennzeichneten Stimmzetteln,

c) einen Stapel aus Stimmzetteln, die Anlass zu Bedenken gaben.

Die Beisitzer*innen, die die zu a) gebildeten Stapel unter ihrer Aufsicht hatten, Gbergaben die einzel-
nen Stapel nacheinander zu einem Teil der’dem Briefabstimmungsvorstehertin, zum anderen Teil der
Stellvertretung. Diese prifien, ob die Kennzeichnung eines jeden Stapels gleich lautete, und sagten
Zu dem Stapel laut an, ob die Stimme far "JA" oder "MEIN" lautete. Gab sin Stimmzettel Anlass zu
Bedenken, wurde er dem Stapel zu c) beigefigt.

Anschlisfend prifte die/der Briefabstimmungsvorsieher*in die ungekennzeichnet abgegebenen
Stimmzette] des Stapels zu b) und sagte an, dass hier die Stimmen unglltig sird.

Danach zdhlten je zwei von derfdem Briefabstimmungsvorstehertin bestimmte Beisitzer*innen nach-
einander die von derfdem Briefabstimmungsvorstehertin und der Stelivertretung gepriften Stimmezet-
telstapel zu a) und b) unter gegenssitiger Kontrelle durch und ermitteften die Zahl der for "JA™ und
"MEIN" abgegebenen glltigen Stimmen sowie die Zahl der ungultigen Stmmen (ungekennzeichnet
abgegebene Stimmzettel).

E‘ Unstimmigkeiten bei der Zahlung haben sich nicht ergeben.

g Dia sich zahlenmafige Abweichungen ergaben, z8hilten die beiden Beisitzer*innen den betref-
fenden Stapel nacheinander emeutimehrfach nach’, bis eine Uber=instimmung erzielt wurde.

Anschliefend entschied der Abstimmungsvorstand Gber die Galtigkeit der Stimmen des zu 3.3.1 ©)
gebildeten Stapels mit ausgesonderten Stimmzetteln und Stimmzettelumschlagen.® Die/Der Briefab-
stimmungsvorsteher*in gab den Beschluss mindlich bekannt und sagte bei den glligen Stimmen an,
ob sie fir "JA" oder "NEIN™ abgegeben wurden. Sie/Er vermerkie auf der Rickseite jedes Stimmzetiels
und ggf. des Stimmzettelumachlags die Entscheidung des Abstimmungsvorstandes und versah diese

Stimmzettel’Stimmzettelumschidge mit fortlaufenden NMumimem von 1 bis &

Die durch Beschluss fir glltig und ungdltig erklarten Stimmzetiel wurden - gof. gemeinsam mit dem
Stimmzettelumschlag - verpackt und versiegelt der Briefabstimmungsniederachrift beigefigt

Die Zahl der ungiltigen und der gditigen Stimmen wurde unter Berlicksichtigung der durch Beschluss
fir ungiltig oder glitig erkldrten Stimmen unter Abschnitt 4 “Abstimmungsergebnis” in die Briefabstim-
mungsniederschrift eingetragen.

" Unzuireffendes sireichen

" Futreffendes. ankreuzen

& Befinden sich mehrere Stmmezettel fir eine Abstimmung in derm Umschlag. so gelten diese alks ein Stmmzetted. Lauten die Stimmabgaben
gleich oder ist nur ein Stmmzettel gekennzeschnet, zihlen sie als eine glltige Stmme; andemfalls sind sie als eine unglitige Stmme
Zu werten,
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Abstimmungsergebnis

Landeshauptstadt Disseldorf
0191 Briefabstimmungsbezirk

Briefabstimmende B2 12 0
Ergebnis der Abstimmung im Abstimmungsbezirk

Ungiiltige Stimmen (Nr. 3.3.1bund 3.3.5) C B [
Giltige Stimmen D -8 1 1 4
Von den giltigen Stimmen entfielen auf:

Lfd. Nr. Stimme Kennbuch- | Stimmenzahl

stabe
1 Ja D1 7 7
2 Nein D2 3 7
Summe D 114
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5.2

2.3

5.4

2.5

Abschluss der Abstimmungsergebnisfeststellung

Bei der Ermitiung und Feststellung des Abstimmungsergebnisses waren als besonders Vorkommnisss
U verzeichnen:

Angaben bei Bedarf

Der Briefabatimmungsvorstand fasste in diesem Zusammenhang folgends Beachlizse:

Angaben bei Bedarf

Da=/Die Mitglied/er des Briefabstimmungsvorstandes

'Wior- i F vl i

Angabe nur bel beantragter Neuauszahlung

beantragte/n vor Unterzeichnung der Briefabstimmungsniederschrift eine emeute Zahlung® der Stim-
mien, weil

Begrindung der Neuauszahlung

Draraufhin wurde der Zahlvorgang {vgl. Abschnitt 3.3) wiederholt. Das in Abschnitt 4 der Abstimmungs-
niederschrift enthaltene Abstimmungsergebnis fir den Abstimmungsbezirk wurde

g mit dem gleichen Ergebnis festgestellt
[0 berichiigt
und von der/dem Briefabstimmungsvorstehertin mondlich bekanntgegeben.

Das Briefabstimmungsergebnis aus Abschnitt 4 wurde auf den Vordruck fir die Schnelimeidung Gber-
tragen und nach Uberprifung der Zahlen durch diefden Brisfabstimmungavorstehertin auf schnellatem
Wege telefonisch an den Abstimmungsleiter der Gemeinde Gbermittelt.

Wahrend der Briefabstimmungshandlung waren immer mindestens drei, wihrend der Ermittiung und
Fesatstellung des Abstimmungsergebnisses mindestens fonf Mitglieder des Briefabstimmungsvorstan-
des, darunter jeweils die/der Abstimmungsvorstehertin und die Schrftfihrung oder thre Stellverire-
tertinnen, anwesend.

Die Briefabstimmungshandlung sowie die Ermittlung und Feststellung des Briefabsiimmungsergebnis-
ses waren Sffentlich.

'* Futreffendes ankreuzen

& Wenn keine Machzdhlung statigefunden hat, ist der gesamte Abschnitt 5.2 zu streichen.

T Die benichtigten Zahlen sind in Abschnitt 4 mit anderer Farbe oder auf andere Weise kennifich zu machen. Alte Zahlenangaben nicht
lEschen oder radieren.
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2.6

o7

Vorstehende Miederschrift wurde von den Mitgliedern des Briefabstimmungsvorstandes geneh-

migt und von ihnen unterschrieben.®

Cwt, Diabuims

Disseldort, 19.04 2026

b b b il e B e
1. | s
witels. ‘earbasraiaterin Sersireir
2. | B
Sobrftibhedn Beislrerin
3. T
Blessicrerin Beislrerin
4. 8.
Beislrerin
WICHTIG: Alle unterschreiben!

Das/Die Mitglied/er des Briefabstimmungsvorstandes

e~ e el

Argabe der Grinds

Angabe nur bei verweigerter Unterschift

verweigerte/n die Unterschrift unter der Briefabstimmungsniederschrift, weil

Begrindung

% Afgrund technischer Vorgaben werten in der Tolgenden 1abele die Begrie | vianivorsienenn ooer Viahvorsteher. Denuizl, dese singd
aber symonym mit den Begriffen "Briefabstimmungsvorsteherin oder Briefabstimmungsworsteher” zu verstehen.
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Mach Schluss des Abstimmungsgeschafis
Es wurden verpackt und versiegelt:

a) die giltigen Stimmzetitel, nach "JA™ und "MEIN" geordnet und gebindelt {jedoch ohne die gilti-
gen Stimmzettel, dier die gemalk Mummer 3.3.5 Beschluss gefasst wurde und die der Abstim-
mungsniederschrift als Anlage beigeflgt wurden),

k) die ungekennzeichnet abgegebenen Stimmzetiel.

Jedes Paket wurde in Umachlage/Karions verpackt, versiegelt und mit dem Mamen der Landeshaupt-
stadt Disseldorf, der Nummer des Briefabstimmungsbezirks und der Inhaltsangabe versehen.

DerDem Beauftragten des Oberbirgemmeisters wurden am 19. Aprl 2026, um_ 2945 Unr Gberge-
ben

- diese Briefabstimmungsniederschiift mit Anlagen,

- die Pakete wie in Nummer 2.9 und 6.1 beschrieben,

- die Stimmurne, mit Schloss und Schidssel”, sowie

- alle sonstigen dem Abstimmungsvorstand von der Gemeinde zur Yerflgung gestellien Gegenatinde
und Unterlagen.

Unbemehil der Brelabstimmungavosisherinides Enefabsbmmungsvonishen

Abgabe mit Unterschrift bestatigen

‘Yon den'dem Beauftragten des Oberblrgermeisters wurde die Briefabsimmungznisderschrift mit allen
darin verzeichneten Anlagen am 19. April 2026, um _20.55  Uhr, auf Vollstindigkeit (berprift und
bemommen.

Untemchilt dendes Beautragien des Cbabimgemeson

Empfang mit Unterschrift bestatigen lassen

Achtung: Es ist sicherzustellen, dass die Abstimmungsniederschrift

mit den Anlagen sowie die Pakete mit den weiteren Unterlagen Unbefugten micht zuganglich sind.

TOrmubeiendes sEElchen

Seite § 17.03.2026 13:17
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Anlage 3 — Umgang mit Abstimmungsbeobachter*innen

Folgende Handreichung ist analog auch fiir den Ratsbiirgerentscheid 2026 anwendbar:

% Bundeswabhlleiterin

Die

Informationen der Bundeswahlleiterin

Handreichung zum Umgang mit Wahlbeobachtern

Die Offentlichkeit der Wahl ist ein wichtiges Wahlrechtsprinzip. Es dient dem Schutz der Wahlrechtsgrundsétze
und soll das Vertrauen in die ordnungsgemafie Durchfiihrung der Wahl starken. Jede Person hat das Recht, ab dem
Zeitpunkt des Zusammentritts des Wahlvorstands am Morgen des Wahltags bis zur Ermittlung und Feststellung
des Wahlergebnisses im Wahlraum anwesend zu sein und die Ablaufe zu beobachten. Eine Anmeldung oder
Registrierung als Wahlbeobachterin oder -beobachter ist nicht erforderlich. Das Recht ist auf die Beobachtung
beschrankt. Die Mitglieder des Wahlvorstandes sind nicht verpflichtet, mit beobachtenden Dritten in Kontakt oder
Diskussion zu treten. Fragen sollten nach Maglichkeit jedoch beantwortet werden, um eventuell bestehende
Missverstandnisse in einem kurzen Gesprach aufklaren zu kénnen.

Die untenstehenden zulassigen und unzuldssigen Verhaltensweisen von Wahlbeobachtenden sollen die (Urnen)-
Wahlvorstande und Briefwahlvorstdnde gleichermalten in ihrer Entscheidungsfindung unterstitzen, wie mit der
vorliegenden Wahlbeobachtung umzugehen ist. Sie gelten sowohl fiir Bundestags- als auch flir Europawahlen.

Was ist zulassig

Was ist nicht zulassig

Aufenthalt von Personen im Wahlraum bzw.
Auszahlungsraum (Offentlichkeit) wahrend der
gesamten Zeit vom Zusammentritt des
Wahlvorstandes bis zum Abschluss der Ermittlung
und Feststellung des Wahlergebnisses durch den
Wahl- bzw. Briefwahlvorstand (§ 31 BWGi. V. m.
§§ 54, 55, 67 ff. BWO; §§ 47, 48 und 60 ff. EUWO).
Das Zutrittsrecht gilt fir jedermann gleichermalen
unabhangig von z.B. der Wahlberechtigung,
Wohnsitz, Nationalitat, Alter, Geschlecht oder
Fachwissen.

Eine Anmeldung oder Registrierung ist nicht
erforderlich.

Das Tragen medizinischer Masken ist stets zulassig.
Das allgemeine Zutrittsrecht ist durch die
raumlichen Verhaltnisse beschrankt: Bei
Uberfiillung kann die Anzahl der anwesenden
Personen durch den Wahlvorstand beschrankt
werden. Eine Wahlbeobachtung muss aber moglich
bleiben.

e Stdrungen der Ruhe und Ordnung oder
Verzégerungen der Wahlhandlung oder der
Wahlergebnisermittlung und -feststellung (§ 31
Satz 2 BWG). Lautes Reden oder Telefonieren ist zu
unterlassen.

« Wabhler dirfen weder angesprochen noch
beeinflusst werden (§ 32 Abs. 1 BWG).

« Tragen von parteipolitischen Symbolen wahrend
der Wahlzeit in und vor dem Gebéude, in dem sich
der Wahlraum befindet (§ 32 Abs. 1 BWG).

« Einschichterung bzw. den Anschein einer
offentlichen Funktion erwecken durch Tragen von
Uniformen, Uniformteilen oder gleichartigen
Kleidungsstiicken (in Gruppen).

e Wahlpropaganda. Insbesondere Plakattafeln,
Werbestander und Werbeflyer sind verboten.

= Politische Diskussionen von Wahlbeobachtenden.

Entscheidungen des Wahlvorstandes verfolgen
(§ 10 Abs. 1 BWG).

» Eingreifen in die Entscheidungen des
Wahlvorstandes, wie bspw. Forderung die
Auszahlung zu unterbrechen oder Forderung einer
Nachzahlung (§ 40 BWG)

e Diskussionen und Hinterfragen von
Entscheidungen inklusive des Einforderns von
Erlduterungen. Alle erforderlichen Entscheidungen
trifft der Wahlvorstand allein in eigener
Verantwortung. Sachlich vorgebrachte Hinweise
sind ggf. zur Kenntnis zu nehmen und vom
Wahlvorstand bzw. von der Gemeinde zu prifen.

Ggf. generelle (kurze) Fragen an den Wahlvorstand
Nachfragen, wenn eine 6ffentliche Bekanntgabe
akustisch nicht verstanden wurde (z.B.
Ergebnisverkiindung)

o Zugriff auf Wahlunterlagen

« Einsicht in das Wahlerverzeichnis (§ 17 Abs. 1
BWG, § 89 Abs. 2 BWO, § 82 Abs. 2 EUWO)

« Abfrage von personenbezogenen Daten oder
Ausklinfte, wer bisher gewahlt/ nicht gewahlt hat
(§ 56 Abs. 4 Satz 4 BWO, § 49 Abs. 4 Satz 4 EUWO).
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e Stdrung der Mitglieder des Wahlvorstandes durch
UberméRige Kommentierungen, Fragen usw.
Beobachtung im Wahlraum, auch mit Blick aufden | ¢ Gefadhrdung des Wahlgeheimnisses

Auszahlungstisch; ein Anspruch auf Sichtbarkeit e Anfassen, Fotografieren, Filmen von
jeder Einzelheit besteht nicht. Wahlunterlagen

« Fihlen sich Mitglieder des Wahlvorstandes durch « Mitglieder des Wahlvorstandes dlrfen bei der
eine zu starke Annaherung der Anfertigung von Notizen durch Wahlbeobachter
Wahlbeobachtenden behindert oder gestort, nicht aktiv mitwirken.
dirfen sie einen Abstand zu den Mitgliedern des « Wahlbeobachter haben kein Anrecht auf
Wahlvorstandes von in der Regel 1 bis 2 Metern Aushandigung einer Kopie oder Erstellung eines
anordnen. Der Auszahlungsvorgang muss nach Fotos der Ergebniszusammenstellung,
einer solchen Anordnung grundsétzlich weiter Schnellmeldung und Niederschrift.

beobachtet werden kdnnen.
¢ Fiihren von Strichlisten wahrend der Auszahlung

+ Notizen

¢ Allgemeine* (kurze) Film-, Fernseh- und e Foto- oder Videoaufnahmen durch beobachtende
Hoérfunkibertragungen von Medienvertretern aus Dritte ohne Zustimmung der abgebildeten
den Wahl- und Auszahlungsraumen (,Moment- Personen (Recht am eigenen Bild), auch nicht von
/Uberblickaufnahmen*) sind grundsétzlich vermuteten UnregelmaRigkeiten.
zuldssig, sofern der ordnungsgemale Ablauf der e Es besteht kein Anspruch darauf, dass flr eine
Wahl, die Auszdhlung und die Meldungen nicht Fotodokumentation von Wahlunterlagen der
beeintrachtigt werden; Aufnahmen von Wahlern Wahlvorstand seinen Ausz&hlungsprozess
und Wahlvorstandsmitgliedern sind nur mit deren unterbricht.
Zustimmung zulassig. « Die Wahlbeobachtung endet mit Feststellung und

Bekanntgabe des Wahlergebnisses. Alles Weitere,
wie die Ubergabe des Wahlunterlagen an die
Gemeindewahlbehorde, die Ubermittlung des
Ergebnisses an die Gibergeordneten Wahlbehdrden,
gehoren nicht mehr zu Wahlbeobachtung.

¢ Schriftlicher Wahleinspruch beim Deutschen
Bundestag innerhalb von zwei Monaten nach dem
Wahltag (§ 2 Abs. 4 WahlIPrG).

Sobald es zu besonderen Vorkommnissen durch die Beobachtung Dritter ggkommen ist, ist dies in der Niederschrift
(ggf. als Anlage) festzuhalten.

Bei Verstoften gegen die Regeln sollen beobachtende Dritte vom Wahlvorstand zunachst ermahnt werden. Bei
einem wiederholten Verstofl oder bei einer gravierenden Stérung der Wahlhandlung oder der Ermittlung und
Feststellung des Wahlergebnisses kénnen sie vom Wahlvorstand aus dem Wahlraum verwiesen werden (§ 31 BWG,
§§ 54, 55 BWO, §§ 47, 48 EuWQ). Wenn sie in dem Wahlraum wahlberechtigt sind, sollte ihnen vorher die
Maoglichkeit der Stimmabgabe eingerdumt werden. Erscheinen sie spater wieder im Wahlraum, dirfen sie wegen
der Offentlichkeit der Wahlhandlung nur dann erneut aus dem Raum verwiesen werden, wenn sie erneut gravierend
storen.

Sind wegen Stérungen eine ordnungsgemafie Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses nicht méglich, ist
ggf. die Auszahlung bis zur Wiederherstellung der Ordnung zu unterbrechen (§ 40 Satz 1 BWG, Anlage 29 BWO,
Anlage 25 EuWO). Bei erzwungener oder anderweitig unabwendbarer Unterbrechung der o&ffentlichen
Stimmenauszahlung sind alle Unterlagen (einschliellich der Stimmzettel) vom Wahlvorstand zu verpacken, zu
versiegeln und unter Verschluss zu halten, bis die Offentlichkeit wiederhergestellt und die Ermittlung und
Feststellung des Wahlergebnisses fortgefiihrt werden kann. Bei nicht abstellbaren Stoérungen ist die zustédndige
Stelle bei der Gemeinde zu informieren und im Bedarfsfall die Polizei hinzuzuziehen. Wahlbehinderungen sind nach
§ 107 StGB strafbar. Mogliche Nebenfolgen sind gemaf §§ 45 Abs. 2 und 5, 108c StGB der Verlust der Amtsfahigkeit,
der Wahlbarkeit und des Stimmrechts.
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Hinweis zur Verwendung geschlechtsneutraler Sprache:

Wir sprechen alle Menschen an. Deshalb pflegen wir einen geschlechtsneutralen Sprachstil. Wenn
wir gegebenenfalls auf die Verwendung geschlechtsneutraler Sprache verzichten, wollen wir damit
sicherstellen, dass die vermittelten Inhalte leicht lesbar und verstandlich sind.

Alle personenbezogenen Bezeichnungen in unseren Veroffentlichungen sind geschlechtsneutral
zu verstehen.

Landeshauptstadt Diisseldorf
Amt fiir Statistik und Wahlen

Herausgegeben von der

Landeshauptstadt Disseldorf

Der Oberburgermeister

Amt fUr Statistik und Wahlen
Mecumstrale 10, 40223 Dusseldorf

Verantwortlich Norbert Jelonnek-Krah
111/26

www.duesseldorf.de



	Schulungsunterlagen zur Briefabstimmung
	Wichtige Telefonnummern
	Plötzliche Erkrankung
	Aktuelle Rechtsgrundlagen
	Inhalt
	Checkliste - Sonntag, 19. April 2026
	Abstimmungstag: Sonntag, 19. April 2026 - Dienstbeginn: 15 Uhr
	Briefabstimmungszentrum
	Briefabstimmungsvorstand
	Ausstattung des Briefabstimmungsvorstands im Briefabstimmungsraum
	Organisation
	Briefabstimmungshandlung
	Zurückweisungsgründe, § 17 Absatz 2 Satzung Bürgerbegehren-Bürgerentscheid

	Ermittlung des Briefabstimmungsergebnisses und Eintrag in die Niederschrift (nach 18 Uhr)
	Zählung der Abstimmenden
	Zählung der Stimmen

	Schnellmeldung - Übermittlung des vorläufigen Abstimmungsergebnisses
	Niederschrift fertigstellen
	Verpacken der Unterlagen
	Rückgabe der Abstimmungsunterlagen
	Rückgabestelle

	Anlagen
	Anlage 1 – Beispiele gültiger und ungültiger Stimmen
	Anlage 2 – Ausfüllhilfe Fertigung der Niederschrift
	Anlage 3 – Umgang mit Abstimmungsbeobachter*innen





